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PRÄSIDENT (um 14 Uhr 2 A1inuten): Ich
er,öffne die Sitzung. Das Protokoll du letzten
Sitzung ist geschäftsol"'dnungsmäßig aufge
legen; es ist unheanstandet geblicben, dem
nach als genehmigt zu betrachten.

Von der h.cutigen Sitzung haben sich ent
schuldigt Herr Landesrat Genner wegen
Krankheit und Herr L:mcLesrat WaHner.

Ich habe die in der Sitzung des Finanz
ausschusses von heute vormittag vembschiede
ten Vorlagen der Landesregierung, Zahlen 292
und 293, auf eine Nachtragstagesordnung
stellen lassen. (Nach einer Pause) Keine [,in
wendung. Die Naohtragstagesordnung liegt
auf den Plätzen ,der Herren Ahgeordneten auf.

Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.

SCHRIFTFüHREiR (liest): Antrag der
Abg1eord11ieten Stangler, :f,ehringer, Zach,
Ingenieur Hirmann, Hainisch, Ernecker und
Genossen, betreffend die Erhöhung der Alters
grenze des Jugendverbotes bei Vorführungen
von Laufhildern.

P,RÄSIDENT (nach Zuweisuf/~ des Eif/
laufes an die zuständie.'en Ausschüsse): Wir
gel,angen zur Beratung der Tagesordnung.
Ich ersuche den 'Herrn Abgeordneten Ji i 1
ga rt'h, ,die Verhandlung zur Zahl 271/1 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. HILGARTli: Hohes
Haus! Ich habe namens des Vel'fassungsaus
schusses über den Antrag der Abgeordnteten
Nimetz, Dr. Stei'j1I~ötter, Wondrak, Staffa, Zet
tel, Czerny und Genossen, betreffend die Er
lassung eines BergwacIügesetzes zu berichten.

Hohes Haus! In der letzten Sitz,ung des
Iiohen Hauses wU11de von den Abgeordneten
Nimetz, Dr. Steingiätter, Wondraik, Staffa, Zet
tel, Czerny und Genossen ein Antrag einge
bracht, da!hingehend, der Landtag möge be
schließen, die Landesre~ieru11'g aulf:zU'fordel1111,
die Erlas!sung eines Bergwachtgesetzesz,u ver
a'11:lass,en. Dieser Antrag wurde geschäftsol'd
nU'11gsmäßi,g dem Verfassungsausschuß zur Be
handlung zugewiesen. Im Verfassungsausschuß
wurde über diesen Antrag eine eingehende
Debatte abgeführt und als Ergebnis dieser
Debatte wurde der Mehreitsbeschluß ge,faßt,
dem Hohen Landtag die Ablehnung dieses An
trages 2JU empfehlen!

Der Antrag lautet (linst):
Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Amhag der Abgeordneten Nimetz, Dok

tor Steingötter, Wondrak, Staffa, Zettel, Czerny
und Genossen, betreffend die ErlaS'sung eines
Bergwachtgesetzes, wird abgelehnt."

Ich bitte den Herrn Präsidenten, über diesen
Antrag die Debatte zu eröffnen.

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr Ab
geordneter Ger ha r t I.

Abg. GE,RHARTL: Hoher Landtag! Die Ab·
lehnung dieses Antrages nimmt einem \X'under!
Der Antrag knüpft 3111 eine Einrichtung an, die
bis zum Jahre 1943 bestari,den hat. Damals
waren fIl\nd 3000 Männer unter der Bezeich
nung "Bergwacht" zusammengefaßt, die bei sehr
wichtigen Einsätzen bewiesen haben, daß slie
eine Notwendigkeit im öffentlichen Leben clar-



stellen. Besonders in der Natur, in den Befigen,
wo die Menschen immer wieder in Gefahr sind,
ob sie als Wanderer, als Arbeiter oder in irgend
einer ;\Illlderen Eigenschaft hinauskommen,
geschieht es immer wieder, dlaß diese Menschen
in Gefahr kommen. Gerade jetzt sehen wir deut
lich, daß die Lawinengefahr oder die Über

.schwemmungskatastrophen Menschen erfordern,
die für die Hil:feleistung geschult sein müssen.
Gerade jetzt sieht man deutlich, daß es mit dem
normalen Einsatz von hilfsbereiten Menschen
nicht getan ist. Die Bergwacht mit ihren ab
gehärteten und gepl'üften Männern ,wäre hier
am richtigen Platze. Darüber hinaus haber!
diese Männer bei der Pflege und Beaufsichti
gung der Schutzhütten, die ja imme,r wieder das
rettende Ziel lfür viele Menschen werden, sowie
bei der Pflege und beim Schutz der Gehsteige
mitzuwil1ken. Auch ,in der Beaufsichtigung der
Forste, der Fischer,ei und im Naturschutz wäre
diese Gruprpe geeignet, mitzuwirken, daß die
gesteckten Ziele erreicht werden. Die Kosten,
die dadurch hel'vorgerufenwürden, sind im Ver
hältnis zu dem, was geleistet werden könnte,
gering. Die rBergwachtmänner haben scholnl bis
her an Sonntagen - wie der Bergrettungs
dienst -- nichts anderes bekommen als das
fahrgeld, sie haben also ehrenamtlich Dienst
gemacht, den sie g,erne und mit Idealismus ver
sehen haben. Die bürokratische Arbeit, die z'wei
fellos damit veJ1bunden wäre, ist gering. Das
Referat, das heute den Naturschutz führt,
könnte ohne weiteres, vielleicht mit einer gerin
gen Verstärkung, dies'e Arbeit bewältigen. Wir
stehen daheraulf dem Standipiunkt, daß die Ab
lehnung des Antrages derart schwach begrün
det ist, daß andere Ursachen dahinter stecken
müssen. Wir sind deswegen nicht in der Lage,
für die Ablehnung zu stimmen. Ich bitte Sie,
dies namens meiner fraktion zur Kenntnis zu
nehmen. (Beifall bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Zum Worte gelangt Herr Ab
geordneter S ta n g I er.

Abg. STANGLER: Hoher Landtag! Der Herr
Berichterstatter hat schon darauf hingewiesen,
daß in der letzten Verfassungsausschußsitzung
der eingebrachte Antrag über ein Bergwacht
gesetz nicht die Zustimmung der Mehrheit
gefunden hat. Ich darf als Sprecher der Mehr
heit dieses Hauses -diese Ablehnung begründen.
Wenn auch mein verehrter Herr Vorredner fest
gestellt hat, daß die Begründung auf sehr
schwachen Beinen stünde, glaube ich ,doch, mit
den Inlun folgenden Ausführungen beweisen zu
können, daß wir diese Ablehnung sehr reiflioh
erwogen habel1. Äiuch uns, der ,Mehrheit dieses
Hauses, Iiegt der Schutz der Nat,ur, derhei
matlichen Ber,g-, Tier- und Pflanzenwelt und
die Schönheit des Lamlschaftsbildes ganz be-

sünders am Herzen, denn das liegt ja auch im
Interesse des fremdenverkehrs ~Uind besonders
im Interesse jener Menschen, dii,e in den Bergen
Erholung suchen, die in die Bergwelt hinaus
gehen, um nach schwerer und harter Arbeit
neue Kraft zu finden und sich durch die Er
holung die Freude zur kommenden Arbeit zu
holen.

Aus diesen Gründen haben wir auch das vom
Landtag beschlossene Naturschutzgesetz einer
eingehenden Beratung unterzogen, und wir
freuen uns, If,eststeUen zu können" daß diese ein
gehende Beratung des Naturschutz,gesetzes sehr
wertvoJJ gewesen ist, und daß wir uns zu einer
einhelligen Auffassung dur-ehringen konnten.
Ich steJJe mit besonderer Freude fest, daß diese
einhellige A.uffassung dann auch bei der
Beschlußfassl1'nlg im Haus zum Ausdruck ge
kommen ist.

Aber ich darf trotzdem darauf hinweisen,
meine sehr verehertef] Damen und Herren, daß
heute der WUl1's-eh weit,ester Kreise unserer
Bevölkemng, auch weiter Kreise der Volks-'
vertreter, dahin geht, die Gesetz,g,ebung auf
jenes Maß zu beschränken, das im Interesse des
Staates und seiner Bevölkerung unbedingt ei'n
zuhalten ist. Wir dürfen nicht in den Fehler ver
fallen, durch eine Vielgesetzgeberei immer neue
Gesetze zu schaffen, die ein derart undurchsich
tiges Gestrüpp ergeben, daß sich eier 'einfache
Staatsbürger nicht mehr hindurohal'beiten ,kann.

Man kann nicht immer von Ve'DwaHungsver
einfachung reden und eine Verwaltungsreform
fordern, wenn der Gesetzgeber auf der anderen
Seite durch die Schaffung neuer Ges,etze und
mit den darauffolgenden Durchführungsbestim
mungen immer wieder neue Instanzen: der Ver
waltung schafft. Gerade den Naturschutz, den
Schutz unserer heimatliohen Ber,g-, Tier- und
Pflanzenwelt kann man nicht durch eine gesetz
liche Regelung und vor allem nicht durch poli
zeiNehe oder quasipolizeiliche Maßnahmen er
zwingen.

Es handelt sich hier um die Frage der inneren
EinsteUung des Menschen zur Natur, 'und damit
ist dies vor al1em eine Frage der Erziiehung der
Menschen. Wenn die Wanderer, die unsere hei
matliche Bergwelt aufsuchen, nicht mit jener
inneren EinsteBung hinausg,ehen,die der Natur
die entsprechende Achtung entgegenbringt,
dann kann man tausende Hilfspohzisten oder
weiß ich, wie man diese Bergwächter l;ennen
könnte, in Schwarmlinie aufsteHen, und man
wird trot~dem nicht erreichen, daß jene, die die
Natur mchl schützen oder schätzen wol1en,
diese Bestimmungen des Naturschutzgesetzes
tatsächlich achtel!.

Gerade deshalb hat dooh das Hohe Haus bei
eier Beschlußlfassung über das Naturschutz
gesetz im § 16 Abs. 6 festg~legt, daß die Schule
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als bedeutender ErzieIJungsfaktor alles veran
lassen soll, um die heranwachs<ende Jugend auf
die Wichtig.keit des Naturschutzes aufmerksam
zu machen. Es heißt hier wörtlich (liest):

"Im Unterricht sollen bei jedem geeigneten
Anlaß die Kinder zum Naturschutz, insbeson
dere zum Schutz der heimischen Pflanzen- und
Tierwelt angeleitet und ihnen die freude an der
Natur erweckt werden."

Wir haben also in diesem Gesetz schon ein
deuHg festgelegt, daß diese Frage vor a.]]em
eine Frage der Erziehung des Menschen und
eine Frage der EinsteUulll<g des Menschen zur
Natur ist.

Ich darf dazu weiters bemeriken, daß die
Schaffung eines solchen Bergwachtgesetzes zum
Teil gewiß auch eine finanzielle Belastung mit
sich bringen würde, wobei sehr zu überlegen
wäre, ob diese finanziellen Belastungen in
einem richtigen Verhältnis zum <Erfolg stehen
würden. Wahrscheinlich würden die Aus[gaben
sehr bald eine z<iemhche Höhe erreichen, und
das Ergebnis wäre sehr, sehr gering.

Ich darf hier aber auch noch einmal auf die
Ausführungen des Herrn Abg. GerharU zurück
kommen. Wenn er feststellt,daß zu den Aulf~

gaben dieser BeJ.;gwacht auch das Eingrei.fen bei
Natunka tastrophen, wie Lawinenkatastrophen
und dergleichen <gehören müßte" daß also die
BerglWacht bei Natulikatastrophen zum Schutze
der Bevölkewng eingreifen müßte, so muß ich,
meine sehr verehrtell1 Damen und Herren des
rlohen Haus<es, daw sagen: Ich glaube, da
brauohen gerade wir in Niederösterreich nicht
wieder <eine neue Institution zu schaffen, weil
wir hier im Lande eine Einrichtung besitzen,
die sich oftmals gerade auf diesem Gebiet aus
gezeichnet bewährt hat,und zwar <unsere frei
willigen Feuerwehren. Ich darf darauf verwei
sen, daß besonders im Sommer des vergange
nen Jahres bei den HochwasseDkatastrophen 
die Lawinenkatastrophen sind [in Niederöster
reich, Gott sei Dank, sehr selten und nicht in
dem Ausmaß vMhanden wie in den anderen
Bergländern - unsere Feuel'wehren mit größ
tem Erfolg Uebermenschliches geleistet haben.
Sollte es nun zu solchen Naturkatastrophen in
einem Gebiete kommen, werden sich hier zwei
fellos auch die Feueflwehren dieses Gebietes bei
Aufrult gern in den Dienst der Allgemeinheit
st<ellen. (Zwischmraf.) Daß man bei Lawinen
katastrophen nicht mit der Feuerwebrspr1itze
ausrückt, das ist für deneil1fachsten Feuerwehr
mann in Niedel1österreich eine Selbstverständ
lichkeit (Ruf: Für den schon!)IEs müßk dies
daher auch für einen Abgeordneten eine Selbst
verständlichkeit sein. (Zustimmung bei der
OVP.)

Nun zum Schutz der Geh.steige! Meine sehr
Verehrten, -ich glaube, daß hier eine Begriffs-
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verwechslung vorliegt. Im Gebirge gibt [es 
wer Alpinist ist, wird das auch wissen 
nicht Gehsteige im üblichen Sinn. Die Geh
sieige in den Städtel1 ,haben wir den Hausbe
&orgernüberlassen; ,dazu brauchen wir keine
Bergwacht.

Nun, meine sehr Verehrtf'n, nach dieser
kurzen Entgegnung auf die Ausführungen
meines sehr v<erehrten Herrn Vorredners darf
ich zum Sohluß kommen. Wir haben gemein
sam und in s<ehr einhelliger Weise das Natur
schutzgesetz heschlossen,- das wohl noch nicht
Gesetzeskraft erlangt hat, aber, wie wir hoffen,
diese sehr bald erlangen wird. In diesem Oe
setzhahen wir im § 23auoh Vorsorge für
eine Erweiterung ,des Schutzdienstes im Sinne
des Natur&chutz,esgetroffefl. Wenn im § 23
ausgelPührt wird, daß die Organe desöffent
lichen Sicherheitsdienstes .-. f orst-, ] agd-,
fischerei- und Feldschutzorgane - bei der
Durchführung des Gesetzes mitzuwirken
haben, wird es vor allem darauf ankommen,
daß unsere Exeku,tive von <i[hr<en vorgesetzten
Dienststellen ganz besonders dahingehend ge
s,chult wird, daß dieses ,kommende Natur
schutzgesetz auch tatsächlich eing<ehalten und
durchgeführt wird.

Ich habe einmal in einer Zeitung von einem
Sohneerosenausflug geles<en, von einer Auto
busfa'hrt zUm Sohneerosenpflücken. Es ist
Ihnen ,aUen bekannt, daß die Schneerose eine
geschützte Pflanze ist. Wenn man da ,gleich
g<anze Autobusf<ahrten, Plünderungszüg[e in
Schneerosengebiete unternimmt, dann wider
spricht das dem Naturschutzgedanken. Unsere
Organe ,würden schon jetzt Möglichkeiten
genug finden, um ,hier ,einzuschreiten. Ich
kenne Bahnhöf<e in Niederösterreich, wo
Schneerosen 'wörblweise verkauft werden. Hier
wird es Aufgabe der 'bestehenden Sicherheits
organe, der Forst-, Jagd-,fischerei- und Feld
schutzorgane sein, für eine wirkliche Duroh
führung und Einhaltung der 'bestehenden Ge
setze zu sorgen.

Es heißt aber weiter im § 23 des Natur
schutzgesetzes, daß zur Unterstützung <aieser
angeführten Or<gane auch ehrenamtliche
Naturschutzor1gane herangezogen werden kön
nen, die nach ihrer Vereidigung den Schutz
als öffentliche Wache im Sinne des Gesetzes
vom 16. Juni 1872 genießen. Es ist daher nach
meiner Meinung überflüssig, ein neues Gesetz
für eine Bergwacht zu schaffen.

Abschließend darf ich namen,s meiner Frak
tion daher nochmals betonen, daß auch <uns
wir'klich am Schutz der Natur sehr gelegen
ist. Sobald dieses Natursohutzg<esetz Rechts
kraft erlangt haben wird, meine sehr verehr
ten Damen und Herren, werden wir alle, auch
das zuständige Rderat der Landesregierung,



Sorge tragen müssen, daß dieses Gesetz wirk
sam wird. Ich -darf daher dem Hohen Hause
noohmals Mitteilung machen, daß wir aus
{hesen wohlerwogenen Gründen nicht in der
Lage sind, diesem eingebmchten Antrage -
genau so wie ,im Verfassungsaussohuß, auch
hier im Hohen Hause - 'unsere Zustimmung
zu geben. Wir sind ,auch überzeugt, daß ,diese
ablehnende Haltung verstanden werden wird.
Lieber weni.g,er Gesetze im Land und auch

'weniger Gesetze im Bund, aber ,diese Gesetze,
die ,bschlossen werden, sonen dann auch tat
sächlich durchgeführt werden. (Bei/all bei der
ÖVP.)

PRÄSIDENT: Die ,Redinerliste ist erschöpft,
der Herr B,eriohterstatt,er hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. HILGARTH (Schluß
wort): Das Hohe Haus hat das für und
Wider der bei,den gegensätzlichen Anschau
ungen über diesen Antrag vernommen. Es wur
den im Verfassungsausschuß grundsätzlich
dieselben Stellungnahmen eing:~nommei1. Idl
bitte nunmehr den Herrn Präsidenten um die
Abstimmung.

PRÄSIDENT (nach AbstiIllIllUflr.): An g e
li 0 m m ,en.

Ich ersuche ,den Herrn Abgeordneten Ou t
sc her, die Verhandlung zur Zahl 274 einzu
leiten.

Berichterstatt'Cr Abg. GUTSCHER : Hohes
Iiaus! loh ,habe namcns ,des Verfassllngsaus
schusses üher den Antrag ,der Abgeordneten
Reitzl, Saßmann, Baching'er, fehr-inger, Itlin
ger, Stangler und Genossen, betreffend die
Wiedererrichtung ,des Bezirksgerichtes und
Grundbuchamtes in Herzogenburg zu be
richten.

Am 17 Uezember 1950 habcn die Bürger
meister sämtlicher Gemeinden des Gerichts
bezirkes Herzogcnburg, VertrEter der Bezirks
bauernkammer, der Industrie und der gewerb
lichen 'Wirtsohaft Hezogenbug in gemeinsamer
Tagung einstimmig beantragt, daß ,durch da:;
Bundesministerium für Justiz das Bezirksge
richt und Grundbuchamt in Herzogcnburg
wieder errichtet wird.

Mit dem Erlaß des Heichsministus der
Justiz vom 20. Mai 1943, ZI. 3200/7 I ar/995
und dem Erlaß des Oberlandesgerichtspräsi
denten in Wien vom 25. Juni 1943, ZI. 320/206,
wurde aus kriegsbedingten Gründen das Be
zi.rksgericht 'und Grundbuchamt in Herzogen
burg aufgelassen und wurden nur mehr Amts
tage durch das Hezinksgericht St. PöHcn ab
gehaUen. Die Zusammenlegung des Bezirks
gerichtes Herzogenburg mit dem in St. Pölten
wUl'de ohne Rücksicht auf die Nachteile,
welche hierdurch der Bevölkerung erwuchsen,
verfügt.

Die Auflassung des Beziril\sgerichtes in
Herwgenburg hat sich in den seither
verflossenen Ja,hren für aae Bevölkerungs
kreise insbesondere durch die längere Anreise
nach St. Pölten ,und den damit verbundenen
Mehrkosten und Zeitverlust äußerst nach
teiligausg:ewil'kt.

Das Bezirksgericht in Herzogenhurg war
das viertgrößte und erstr1eckte seine Tätigkeit
auf einen Bereich von über 20 Orten mit
25.000 Einwohnern. Mit 'Rücksicht auf diese
umfangreiche Tätigkeit erhielten ,die seiner
zeit dort tätigen Richter auch höhere Be
last'ungszula!gen.

Im Gerichtsspr,engel Herzogenburg 'befinden
sic'h eine Anzahl großer Industrien und dif'
Stadt Herzogenhurg liegt als Gerichtsort
äußerst günstig. Sie ist Eisenbahnk'notenpunkt
und befindet sich im Schnittpunkt mehrerer
Autobuslinien. Die Stadt bildet ein wirtsohaft
liches Zentrum, was durch die Konzentration
der Industriebetriebe (zwei Metallwaren
fabriken, ein Sa'uerstoff- und 'ein Dissousgas
werk, mehrere große Mühlen, eiH,e Bezirks
nlOlker,ei, ein Lagellhaus und anderes) am
besten zum Ausdruck kommt. M.ehrer,e Geld
institute, ein Notariat, eine landwirtschaftliche
fortbildungsschule und sonshge öffentliche
Einrichtungen sind außerdem in Herzogen
burg vOI1handen. Die Stadt selbst ist seit jeher
der Mittelpunkt ,des unteren TraisentaIes, mit
welchem insbesondere die Bevölkerung aus
landwirtschaftlichen Kreisen in regel' Bezie
hung steht.

,Es sei auch darauf hingewiesen, daß für
Gericht und Grundbuchamt, welche sich der
zeit in NotunterkünHen in St. PöHen befinden,
außerdem verschiedene Grundbuchakte in
Kirchberg an ,der Pielach li'egenund dort
amtiert werden muß, in Herzogenburg ein ge
räumiges Gebäude vorhanden ist und jeder
zeit hezogen werden kann. ,Ebenso st,ehen im
Stadtgebiet Wohnungen zu annehmbarem
Mietzins für die Unterbringung der Gerichts
bemnten zur Verfügung. Die IBevölkerung des
Gerichtssprengels HerzogeJ1lburg hat daher
das größte Interesse an der Wiedererrichtung
des Bezirksgerichtes und Grundbuchamtes und
stehen mit ,dier AufIass,ung des Gerichtes all
fällig erzielten Einsparungen in keinem Ver
hältnis zu den daraus aJ:len Bevölkerungs
kreisen erwachsenen Nachteilen.

Die ins Tr-effen geführten Gründe für die
Wiedererrichtung des Bezirksgerichtes Her
zoge11'burg hat auch der ehemalige Bundes
minister für Justiz, Dr. Gerö, gel'egcntlich
eines Besuches als berechtigt anel~kannt. Diese
Wieder,errichtung wäre nur eine Wie,dergut
machung eines an der Bevölkerung im Jahre
1943 begangenen Unrechtes.
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Unterlagen konnte der Rechnungshof in glei
cher Weise wie bei der Oebamng des Gemeinde
verbandes eine sparsame WirtschaHführung
beobachten.

Der Rechnungshof hat in der Zeit vom 25. bis
27. April 1951 die Gebarung des Gemeinde
verbandes Korneuburg als Bezinksfürsmgever
band einschließlich Bezil~ksjugendamt sowi,e die
staatliche Gebarun,g dcr Bezirksverwaltu'11gs
behörde Korneuburgfür die Jahre 1949 'und
1950 einer Überprüfung unterzogen.

Als zusammenfass·endes Ergebnis der Ge
barungsüberpriifung des Gemeindeverbandes
Korneuburghat der Rccl1nungshoifeine wirt
schaftliche und sehr sparsame GeschälEtsführung
festgestellt. Die überprüften Jahre zeigen einen
Oherschuß in dcr Haushaltsgebarung, der den
Leiter eies Gcmeindeverbandes veranlaßte, für
1951 den Hebcsatz der Bezirksumlage nicht Ull

wesentlich zu senken. Die Hücklagen blieben
nach Zuführullig von 220.000 S im Jahre 1949
dann im folgejahr unangetastet. Die Ver
mögens- und finanz'lage des Oemeindeverban
des ist zufriedenstellend. Der Ausbildungsstand
der Bediensteten wurde zum Teil auf recht
hohem Niveau befindlic!l vorgefunden. Das
sichtbare Bestrcben des Personals, bei Besor
gung dcrihm übertragenen Au~gaben dic gel
tenden Bestimmungen einzuhalten, wird auch
wciterhin durch fortgesetztc Sohulen zu unter
stützen sein.

Hinsichtlich der staatlichen Oebarung des
Bezirke;; Korneuburg war der Rechnungshof
bei seiner Prüfung an Ort und Stelle awE die
bei der Bezirkshauptmannschaft Iverbliebenen
Durchschriften der monatlichen Verlagsabrech
11>l1l1gen angewiesen, weil die Belege zweck
mäßigerweise mit den Originalschr1iHen der Ab
rechnung monatlich der Landesbuchhaltung zur
Überprüfung und zur Übernahme in die Lan
des.gebarung übermittelt wurden. Aber auch
an Hand der vorgefundenen Unt,erlagen konnte
der Rechnungshof in gleicher Weise wie bei der
Gcbarung des Gemeindeverbandes ei,ne spar
samc Wirtschaftsführung beobachten.

Der Rechnungshof hat in der Zeit vom 16.
bis 19. Mai 1951 die Gebarung des Gemeinde
verbandes Scheibbs als Bezirksfürsür'geverband
einschließlich Bezid(sjugendamt sowie die
~taatliche Gebarung der BezirksverwaHungs
behörde Scheibbs für die Jahre 1949 und 1950
einer Überprüfung unterzogen.

Als zusammenfassendes Ergebnis der Gc
barungsüberprüfung des Gemeindeverbandes
Scheibbs hat der Rechnungshof, tlil1lgeachtet der
gegebenen Anregungen und Verbesserungs
vorschIäge, im allgemeinen eine sparsame Wirt
schaftsführung festgestell t. Der Gemeindever
band befindet sich allerdings in einer nicht gün
stigen Vcrmögens- und finanzlage. E,rverfügt
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Der Hohe Landtlag wolle beschHeßell:
"Die Landesregierung wir,d aufgefordert, die

crfordeTlichenMaßnahmen für die Wiederer
richtung des Bezirksgerichtes und Gl'Undbuch
amtes in Herzogenburg treffen."

Ich ersuche um die Annahme dieses An
trages.

FRÄSIO>ENT: Es liegt keine Wortmeldung
vor. Wir gelanglen zur Abstimmung. (Nach
Abstimmung): An gen 0 m me n.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten
S t a f f a, ,die Verhandlung zur Zahl 276 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. STAffA: Hohes
Haus! Ich habe namens des Verfas5ungsaus
schusses über die Vorlage der Landesregie
rung, betreffend die Geharungsüberprüfung der
Geme'indev,erbände Horn, Korneuburg und
Scheibbs sowie der Stadtgemeinde Baden im
Jahre 1951 durch den Rechnungshof zu be
richten.

Der Rechnunigshof hat in der Ze'it vom 19.
bis 22. Juni 1951 die Gcbarung des Gemeinde
verbandes Horn als Bezir'ksfürsorge,verband ein
schließlich Bezinksjugendamt sowie die staat
liche Gebarung der Beziriksverwaltungsbehörde
I-Iorn für die Jahre 1949 und 1950 einer Über
prüfung unterzogen.

Der Rechnungshof ,hat am Ende seines
Berichtes den aUgemein vorherrschendcn Ein
druck einer sparsamen Wirtschalfitsfühwng bei
der Bezirkssel'bstvel1waltul1ig hervorgehoben. Die
Vcrmögenslage des Gemcindeverbandes ist
durch seine Rücklagen genügend fundiert. Die
Jahre 1949 und 1950 schlossen mit einem Über
schuß 'von rund 3000 Sund 28.000 S ab, so daß
auch die finanzlage nicht ungünstig erscheint.

Bei Beurteilun,g der VerhäHnisse des Bezir
kes Horn darf nicht an der Tatsache der Ver
waltillngserschwerung 'durch die große Anzahl
der bezirksan:gehörigen Gemeinden vorüber
gegangen werden. Horn ist deshalb verhältn is
mäßig ungünstig daran, weil der Bezirk bei
rund 42.000 Einwohnern insgesamt 134 Ge
meinden zählt, darunter 97 Gemeinden oder
72,2 Prozcnt unter 300 Einwohnern.

,Iiinsichtlich des Personalstandes konnte der
Rechnungshof ,den Ei'ndruck einer auf sparsame
Geschäftsführung gerichteten Bestrebung ge
winnen. Die Bediensteten, mit denen die Beauf
tragtcn des Rcchnungshofes zu tun hatten, zeig
ten sich in ihrem Arbeitsbereich im allgemeinen
gut unterrichtet.

Hinsichtlich der staatlichen Geharung des
Bczirkes liorn standen dem RechnUingshof bei
seiner Übcrprüfung an Ort und Stelle nur die
bei ,der ßczirikshauptmanl1schaft verbliebenen
DurchschriHen der imonatlichen Verlagsabrech
nungen zur Verfügung. Aber auch aus diesen
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über keinerlei Rücklagen und muß für die Rück
zahlutl,g des Darlehens von 120.0{)O S auf
kommel1.

Da somit der Gemeindeverband derze,it nicht
in der La,ge ist, seine laufenden Erfopdernisse
aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
zu decken, erweist sich eine älußerste Zurück
haltung ,bei allen Ausgabebewilligungen und
eine sorglf'ä:Jtige Überprü:fung noch vorhandener
Möglichkeiten zm Steigerung der Einnahmen
als unerläßlich.

H'iil1sichtlich des Personalstandes konnte der
Eindruok einer sparsamen GeschäHsfühmng ge
wonnen werden, was aus der Senk1ung des Per
sonalstandes in den letzten Jahren ersicht
lich ist.

Die festgestellte, aus Personal~ErsparLlngs

gründen erfolgte Zusammenlegung von Auf
gaben der ·Bezirkskasse in eine Hand ist mit den
Grundsätzen der Sicherheit der Gebarung un
vereinbar.

Dem Zustand wäre Abhilfe zu schaffen.
Bei diesem Anlaß soll nicht unerwähnt blei

ben, daß die in Niederösterreich - abweichend
von der Regdung in den anderen Bundeslän
dern - bestehende Haltung zweier von ein
ander vollkommen getrennter Kassen für die
Bezirlksselbstverwalt.ullig und für die staatliche
VerwaHung nicht zweokmäßig erscheint.

Es soIlte daher durch das Amt der Landes
regierung der bestehende Zustand überprüft
und die Kassenführung bei den Gemeindever
bänden in der in den anderen Bundesländern
bewährten Weise geregelt werden.

Der Rechnungshof hat in der Zeit vom
13. März bis 20. April 1951 die Oebarung der
Stadtgemeinde Baden Iflür die Jahre 1948, 1949
und 1950 an Ort und Stelle einer Überprüfung
unterzogen.

Der Bericht über die GebarungSiprüfung ist
in 39 Punkten ahge1faßt. Neben den in den
erst·en drei Punkten dargestellten überskhten
über die Kapitalskonten der Rechnungsjahre
1949 und 1950, die Gebarungs,el1folge der
Jahre 1948 bis 1950 und den Gesamtstand der
langfristigen Schulden enthält der Bericht eine
Reihe von Bemängelungen, Festst'ellungen und
Hinweisen hinsichtlich der Gebarungsfühnmg
der HoheitSiverwaltung, der Betriebe und des
Krankenhauses. Besonderes Augenmerk wurde
auch der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
der Betriebe und des Krankenhauses zu
gewendet.

Zusammenfassend legt der Rechnungshof in
Anbetracht der fi:n.aI1Z'iellen Lage der Stadt
gemeinde und des ungenügenden Ausmaßes der
vorhandenen Mittel für Betriebsverbesserungen
us'w. - der Voranschlag 1951 weist ·einen Ab
g.ang von mehr als 2 Millionen Schilling aus -.

der Gemeindeverwaltung 'l1:ahe, indem bereits il1
verschiedenen Belangen wahrzunehmenden Be
streben, sparsam zu wirtschaften, im verstärk
ten Maße fortzufahren. Der Rechnungshof
glaubt daher, daß auch bei gewissen Personal
ausgaben, die zum Beispiel in der Gebarung des
Bundes unbekannt sind - wie Ehrengaben unu
Bilanzgelder größtmögliche ZurückhalHmg
geübt werden müßte.

In der Äußerun.g des Bürgermeisters der
Stadtgemeinde Baden vom 17. August 1951
nimmt dieser zu einem Großteil der 39 Punkte
des Rechnungshofberichtes Stellung und glaubt,
mit den 'vol'1iegenden Äuß,er:ungen sowohl sämt·
liehe unklaren ,Fragen aufgeklärt, als auch bei
einzelnen Punkten di'e Ents,prechung dlr An
regungen des Rechnungshofes bestätigt zu
zu haben.

In der Gegenäußerl1'ngdes Rechnungshofes
zur Aeußerung des Bürgermeisters der Stadt
gemeinde Baden nimmt dieser die Stellung
nahme der Gemeindevepwaltung zur Kenntnis,
kann sich aber mit den einzelnen Ausführungen
nicht zur Gänzeeill'verstanden erklären 1I'Il,d
wird bei der nächsten Einschau auf einige
Punkte seines Einschauberichtes zurückkommen.

Ich stelle daher im Namen des Verfassungs
ausschusses den Antrag (li?st).

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
Die Berichte des Rechnungshüfes vom,,. .

18. Juli 1951, ZI. 3307-2/1951, vom 23. Mal
1951, ZI. 2112~2/1951, und vom 16. Juni 1951,
LI. 2491-2/1951, sowie vom 11. Juli 1951,
LI. 3007~10/51, die Aeußenung des BÜI'ger
meisters der Stadtgemeinde Baden vom
17. August 1951, ZI. 1112/51, und ,die Gegen
äußerung des RechnuiI1!gs:hofes hierzu vom
17. September 1951, ZI. 4548-10/51, über die
Ergebnisse der im Jahre 1951 ,vorgenommenen
Überprüfungen der Gebar.ungen der Gemeinde
verbände Horn, Korneuburg ILlnd Scheibbs
sowie der Stadtgemeinde Baden werdenf.,'emäß
Arhkel 127ades Bundes-VerIassungsgesetzes
in der fassung von 1929, abgeändert durch das
Bundes-VerIassungsgesetz, BOBI. 143/1948, und
§ 18 des Rechnungshofgesetzes 1948, BOBI.
Nr. 144/1948, zur KeI1IÜl1iis genommen."

Ich bitte um die Eröffnung der Debatte.

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Zum
Wort gemeldet ist der Herr Abg. D u b 0 v s k y.

Abg. DUBOVSKY: Hoher Landtag! Die vor
liegende Vorlage enthält die Berichte des Rech
nungshof,es über die Gebarung der Gemeinde
verbände Horn, Korneuburg und Scheibbs
sowie der Stadt Baden.

Vor allem sind es die Rechnungshofberichte
über die Gemeindeverbände, die darauf hil1
weisen, daß in diesen Gemeindeverbänden eine
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Reihe von Unzukömmlichkeiten vorhanden sind, zur Mitverwaltung der Bezil1ksfürsorgemittel,
die im Interesse einer gesunden Verwalliung der Mittel der Gemeindeverbände, heranzu-
schleunigst beseitigt werden sollten. ziehe!l.

Von den aufgezählten Unzukömmlichkeiten Es ergibt sich aber noch eine weitere Tat-
erwähne ich vor allem die Tatsache, wi,e man- sache - die Berichte des Rechnungshofes be-
cherorts die fürsorgegelder verwendet Iwerden. stätigen es --, nämlich, daß auch die Kontrolle
Die fürsorgegelder, die dazu bestimmt sind, durch das Land nicht in dem Ausmaß durch-
das Leben der Ärmsten etwas zu erleichtern, geführt wird, wie es notwendig wäre. Das liegt
werden in den Gemeindeverbänden Horn und nicht an dem schlechten Willen des Kontroll-
Scheibbs dazu verwendet, 'tIm dort die Heraus- amtes, sOlJldern an der Tatsache, daß das Kon-
gabe des Amtsblattes der Bezirkshauptmann- trollamtimmer noch personell so schwach
schaft zu finanzieren oder um es vorübergehend besetzt ist, wie zu der Zeit, als der Landtag
mit den entsprechenden flüssigen Geldmitteln vor zwei-Jahren beschlossen hat, eine personelle
zu versehen. Der Rechnungshof weist auch Verstärkung des Kontrollamtes durchzuführen.
darauf hin, daß es absolut unzulässig ist, daß Man soll endlich damit aufhö11en, zu erklären,
Beträge aus den fürsorgemitteln für die tv\ut- es gäbe keine geeigneten Beamten und An-
terberatungsstellen, die eine Angelegenheit des gestellten des Landes für dieses Amt; das
Gesundheitswesens sind lund in den staatlichen würde eine Beleidigung i[ür die paar tausend
Sektor der Bezirkshauptmannschaft gehören, Landesangestellten sein. WemlI, hier keine per-
verwendet ,werden. sonelIen Verstärkungen durchgeführt werden,

Der Rechnungshol~ verweist ferner darauf, I so zweifellos mit der Absicht, weil man nicht
daß in den Bezirksgmneindeverbänden vielfach : will, daß eineverstä!'kte Kontrolle durchgeführt
Geldmittel aus den fürsorgemitteln zu Rück- i wird. UIll diese verstä!'kte Kontrolle zu verhin-
lagen 'verwendet werden, wobei es sich doch dern, gibt man dem Kontrollamt nicht die ent-
schon ziemlich herumgesprochen haben dürfte, sprechende Anzahl von Beamten. Das sind diese
daß heute diese Rücklagen nichts änderes dar- zwei Tatsachen auf den! Gebiete der Kontrolle,
stellen als eine Entwertung des Geldes, weil die sich aus dem Bericht des Rechnungshofes
clurch die fortschreitende Entlwel'tung eben die ergeben.
zurückgelegten Gelder nicht mehr ihren ur· Es ergibt sich aber noch weit mehr daraus.
sprünglichen Wert besitzen. Gerade dieser Rechnungshofbericht bestätigt

Der Rechn,ungshof weist auch darauf 'hin, daß nur geradezu anschaulich, wie die Vel'waltung
die Mittel der Pfingstsammlung nicht in der in den Bezirkshallptmannschaften aussieht, daß
Iiaushaltsgebarung der Gemeindeverbände auf· es hier höchste Zeit ist, von der autoritären
scheinen, sondern nur als Durchlaufposten bei Verwaltung der Bezirkshauptleute endlich ab-
den Bezirkshalliptmannschaften geführt werden. zugehen und eine wirklich demokratische
Das s'ind einige der feststel1ungen, die der ßezirksverwaltllng zu schaffen. Aber eine wirk·
Rechnungshof getroffen hat, und man Ifragt sich lieh demokratische Bezirkslverwaltung, und nicht
mit Recht, wieso war das überhaupt möglich? etwa so, daß man sichvorsteUt, jetzt werden
Das war vor al1em deshalb mögliüh, weil jene wir in jedem Bezil1k 20, 30 oder 40 Bezinksräte
Kr,äfte, die die Gemeindeverbände hnanzierell1 wählen, und damit ist schon die Demokratisie·
müssen, das sind die Gemeiniden selbst, kein rUl1g der Bezü.iksverwaltung durchgefülhrt. SJ
Mitsprachrecht bei der Verwendung der Mit- etwas haben wir heute schon in den sogenann-
tel iflÜr fürsorgezwecke besitzen. Man schreibt ten autonomen Städten, die auf diese Art und
zwar den Gemeinden vor, daß sie so und soviel Weise demokratisiert sind, in Wil1klichkeit aber
zu bezahlen haben, aber der Bezirkshauptmann in ihrer Wirkung gegenüber der Verwaltung
oder sein SteHvertreter oder der von ihm Be- und der Bevölkel'ung durchaus in nichts der
auftragte entscheidet selbstherrlich, wie diese Autorität der BezinkshauptmannschaH,en nach-
Mittel verwendet werden und in welcher Höhe stehen. Ja, man, kann sagen, daß es Bürger-
sie zur Auszahlung gebracht werden. Wir meister in diesen autonomen Städten gibt, die
haben zwar in der letzten Zeit ein Gesetz be· noch bezirkshauptmännlicher sein wol1en als
schlossen, daß die sogenannten KontroNkom· die Bezirkshauptleute selbst, die noch gla1.!ben
missionen bei den fürsorgevel'bänden vorsieht. autoritärer sein zu können, als das schon bis-
f:s muß aher festgestellt werden, daß auch diese her die Beziflkshauptleute gewesen sind. (Ab-
Konüollkommissionen nur eine halbe Sache ['('ordnetel' Endl: Lilientcld!) Wenn es um eine
sind, und zwar deswegen, weil sie kein Wei- Demokratisier,ung der Vel"waltung geht, so
sungsrecht an den Bezirkshauptmann in finan- heißt ,das, daß die ganze Verwaltung wirklich
z,iel1en Angelegenheiten derJÜemeinden besitzen. dem Volk nahe gebracht werden muß, daß
Ich glaube, daß es im Interesse einer einwand· wirklich das ganze Volk mitwil1kt und Kon-
freien Verwaltullig notwendig wäre, die Ge- trolle über die Vepwaltun,g erhält. Nur so und
meinden des ßezirksgemeindeverbandes auch nur auf diesem Wege wird es möglich sein, eine

\
r



._----~

248 Lan.dtag von Niederösterreich. UI. Session der V. Wahlperiode. 9. Sitzun.g am 21. Februar 1952.

witklich einwandfreie, im Interesse der Bevöl
kerung liegende Verwaltung durchZJul!ühren.

P,RhS IÜlENT: iDie Hednerliste ist ,erschöpft,
der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.

Bieriohterstatter Abg STAFF A (Schlll/i
wort): Ich bitte um Annahme des Antrages
des V,erfassungsausschusses.

PRÄSIDENT (nach Ahstilllllluni!.): An ge
n 0 l1l me 'no

Ich ersuche den Herrn Abgcordnden IH i l
I! art h, die Verhandlung zur Zahl 292 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. HILGARTH: HOlhes
Haus! Ich habe n,lmens des finanzausschnss.cs
über die Vorlage der Landesregierung, betref
fend den Voranschlag 1951, Bewilligung vün
Überschr,eitungen und gegenseitiger Deckungs
fähigkeit von Voranschlagsansätzen zu be
richten.

Hohes Haus! Bei der Erstellung des Vor
anschlagps für das Jahr 1951 am Ende des
Jahres 1950 war es unmöglich, die finanzielle
Entwicklung des Jahres 1951 gcnau im Vor
>anschlag zu berücksichtigen. Es müßte rein
ein Hellseher sein, der das zuwege bringt, die
Ziffern so einzusetzen, daß sie den tatsäch
lichen Entwicklungsphasen des Rechnungs
jahr,es entsprechen. Es ist daher namentlich
durClh verschiedene Ereignissei'lll Jahr 1951
eine wesentliche Überschreitung des Voran
schlages 1951 eingetreten. Diese Überschrei
tungen beziehen sich auf zwei Kapitel des
Voranschlages, und zwar auf den Sektor der
Personallasten und auf den Sektor der Sach
ausgaben. Die Personallasten sind Ideswegen
hauptsächlich erhMI! oder überschritten wor
den, weil wir im Jahr 1951 drei Teuerungs
zuschlagsverordnungen der Bundesregierung
bei der Besoldung der öffentlichen Bedien
steten in Anwendung 'bringen mußten.

Die Erhöhung der ißez'üg,e bewegt sich durch
schnittlioh um 60 Prozent, daher 'beträgt auch
di,e Erhöhung der Personallasten des Landes
im ganzen durchschnittlich 60 Prozent, in
Schilling ausgedrückt, etwas über 27 Millioncn
für das Jahr 1951. Wenn die Überschreitung
bei den verschiedensten Kapiteln verschiedene
Prozentsä tze ergibt, so ist das auf die ver
schiedene Gestaltung der Personalverhältnisse
bei kleineren oder größeren Dienststellen zu
rÜCKzuführen.

Die zweite große Gruppe, die eine wescnt
liche ÜbersC'hreitung des Vomnschlages be
dingt, ist der Sachaufwand. Die Mehrleistun
gen an Sachaufwand betrag,en dwas über
11 Millionen Schilling. Diese Überschreitungen
sind hauptsächlich darauf zurückzuführen,
daß das 5. Lohn- und Preisabkommen bei
Tarifen, Post- und Telephongebühren usw. [r-

höhungen gebracht hat, ,die man bei der Er
stellung des Voranschlages für 1951 ebenfa11s
nicht voraussehen konnte.

Bdde Gruppen, also die Erhöhungen beim
Personal- wie beim Sachaufwand, in der Höhe
\'on zusammen rund 38 Millionen Schilling,
beziehen sich auf das ordentliche Budget für
das Jahr 1951.

Es 'ist aber selbstverständlich, ,daß sich aus
denselben Gründen auch beim außerordent
lichen Voranschlag Überschreitungen ergeben
haben, so daß auch hier eille Überschreitung
von zusammen 991.748 S entstand.

Ein weiterer T'eil dieser Vorlage betrifft dcn
Vorschlag, einige Posten des Voranschlages
1951 als gegenseitig deckungsfähig zu er
klären. Auch hier ,können die verschiedenen
Bestimmungen in zwei Grupp,en zusammen
gefaßt werden.

Es handelt sich zunächst um fünf Posten
des Voranschlages, ,die als gegenseitig
deckungsfähig erklärt werden sollen und die
unter den Bezeichnungen 02-07, 03-07,
040-07, 041-07 und 08-07 im Voranschlag
enthalten sind.

Die Beträge, um die es sioh hier handelt,
sind hauptsächlich Belohnungen und Aushilfen
für ,die Bediensteten der verschiedenen Amts
stellen. Diese verschiedenen Amtsstellen sind
hier unter fünf verschiedenen Voranschlags
sätzen genannt. Es handelt sioh um das Amt
der Landesregierung, um di,l' Bezirkshaupt
mannschaften, um ,die Agrarbezirkshehörde,
um die Gebietsbauämter sowie um die Ruhe
und Versorgungsgenüsse. Da bei der Erstel
lung des Voranschlages nicht vorauszusehen
war, an welche der fünf Posten die g:'ößten
AnJorderungen gestellt we1"den, ist es im
Interesse einer gleichmäßigen Behandlung
des Beamtenst,andes notwendig, eine ,gegen
seitige Austauschmöglichkeit zwischen den Be
trägen dieser Voranschlagsposten zu schaffen.

Es könnte der f all .~intrden, ,daß bei einer
kleinen DiemtsteUe durch irgendeinen Un
glücksfall eines IBeamten diesem eine hühe
Aushilfe gewährt und dadurch dieses Kapitel
vollkommen erschöpft wird, während sioh auf
clem Kapitel .einfr großen DienststeUe Über
schüsse ergeben, die für ein anderes Kapi+,el
nicht verwendet wer·den dürfen. 'Es liegt daher
im Interesse ,der nieder,österreichischen Lan
desangestellten, daß diese fünf Posten, wie es
im Antrag steht, als 'gegenseitig deckungsfähig
erklärt werden.

Es 'ist noch eine zweite solche gegenseitige
Deckungsfähigkeit beantragt, und zwar han
delt es sich um die Position 02-42 und 02-43,
die sich heide auf den Autodienst des Land"s
beziehen. Hauptsächlich durch ehe Post 02-42

I sind im Betriebe der Dienst- und Personen-
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Als anläßlich des 5. Lohn- 'und Preisab·
kommens -- ,glekhg'Ültig von welcher Seite -
auf die Auswirkungen dieses Abkommens ihin
gewiesen wurde, sind diese Tatsachen als
,,'kommunistischer 'Schwindel" :abgetan worden.
Heute kann man hier feststeUen,w e r "ge
schwindelt" hat, und es ist gewissermaß'en von
der Landesrelgierung praktisch bestätigt wor
den, wer damals geschwindeH hat.

Wenn ioham 'Beginn meiner Ausführunlgen
auf die Verfassung und auf die Wünsche des
Landt,ages hingewiesen habe, so stelle ich nun
dazu fest, daß dem Artikel 48 der LandlCs~

verfassung für Nieiderös,teueich nicht Rech
nung getrag,en wurde. Dieser Artikel besagt
nämlich (liest): "Der Vorstand der Landes
buchhaltung ist verpflicht,et, jeden Auftrag,
welcher eine Übersohreitun,g der Posten ,des
Voranschlages oder eines vom Landtlaggeneh
nügten Kredites herbeifriihren würde, dem
FinanzkontroUausschuß unmittelbar bekannt
zugeben. Nicht präliminierte Ausgaben, welche
ihre Bedeckung nicht in der R,eserv,e für uno
vorhergesehen~ Ausgaben finden, kann die
Landesreg'ierung nur in Fällen dringender
Notwendigkeit, wenn ,eine solohe,den Betrag
von 20.000 S nicht übersteigende Ausgahe bis
zur nilchsten Landt:agssitzung ohne 'wesent·
liche Gefährd:ung des Zwec'kes nicht verschoben
werden könnte, gegen Einholung der nach·'
träglichenGenehmigung des Landtages ver
anlassen. Von derartigen Ausgaben ist der
FinanzkO'nt'rollaussohuß in Kenntnis zu s,etzen.
Ausgenommen von dieser Besohränkung sind
jedoch die auf Grund von Bundesgesetzen ,das
Land treffende Lasten."

Hoher Landtag! Der Finanzkontrollaus
schuß hat von diesen Überschreitungen nichts
erfahren. Auch hinsichtlich dieser Ausnahme,
von der hier im Artikel 48 die R'ede ist, muß
festg:estellt werden, daß sie nIcht zutrifft, denn
eine bundeseinheHliche Regelung hat zwar
durch das ,5. Lohn- und Preisabkommen statt
gefunden,aber nur hinsichtlich der iErhöhung
eier Bezüge für die rB edi'ensteten, jedoch nicht
für die nach dem 5. Lohn- 'und Preisabkommen
einget,retenen Erhöhungen, die sich auf den
Sachaufwand auswirken, von dem hi:er die
Rede ist. Hier handelt es sich also meiner
Meinung nach um eine Verletzung der Ver
fassung durch eHe Landesregierung, die dem
Finanzkont,rollaussohuß das ihm verfassungs
mäßig zustehende 'Recht vO'renthält.

Ich will im Zusammenhilng mit dieser
Frage auch daran erinnern, daß die Ahgeord
neten aller Fartei:en 'nicht nur einmal, sOI1'd~rn

sohon des öfteren hier im Landtag der Mei
nung- Ausdruck verliehen haben, daß die
Tätigkeit des Finanzkontrollausschusses beson
ders wichti,g ist und daß daher eine personelle

kraftwagen elmge wes,en~lich,~ Ersparungen
des Landes entstanden. Diese Ersparungen
sind dadurch möglioh ,gewesen, daß bei der
Post 02--43 -- das ist die Instandhaltung
der Autos bezi,ehunrgsweise Neuansohaffung
des Autoparks -- wesentliche Überschreitungen
entstanden sind, die auf der anderen iSeite Er
sparnisse ,im Betöeh ergaben. Die beiden Posten
hängen wesentlich z'usammen und es wird
daher im :Sinne 'einer Igeordneten wirtschaft
lichen Betriebsführung die Austausohmöglich
k'eit dieser beiden Voranschlagssätze beantragt.

Mit diesen Übersohreitungen, die zw,angs
iäufig entstanden sind, und nicht dem freien
Willen der Verwaltungsbehörden beziehungs
weise dem Willen des ,Landtages entspmngen
sind, hat sich heute ,der Finanzausschuß be
schäftigt. Er hat nach eingehender Debatte
beschlossen, dem Hohen Landtag den Antrag
zu st~llen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließ'eIl':
,,1. Die Überschreitungen im ordentlichen

Voranschlag 1951 in der Gesamthöhe von
38,322.300 IS und im ,auß.erordentlichen Vor
~nschlag 1951 'von 991.748 S werden ge
nehmigt.

2. Die gegenseitige Deckungsfähigk,eit der
Voransohlagsansätze
a) 02--07, 03--07, 040~~07, 041--07 und
08--07 und
b) 02--42 und 02--43 wird ,genehmigt."

Ich 'bitte den Herrn Präsidenten, die De
batte zu eröffnen.

PrRASIDENT:1 Ich eröffne die !Debatte. Zum
Worte g,elangt der Herr Abgeordnete Po s
pischil.

Ab,g. ,POS,P,ISCHIL: Hoher Landtag! Der
vorliegende Antrag befaßt sich mit Über
schreitungen des Vor,anschlages ,des Landes
Niederösterr,eichflür 1951 im IBetrag von mnd
39 Mimonen iSchilling. Grundsätzlich ist
gegen Übers,chreitungen niohts einzuwenden,
wenn di,ese Überschreitungen tatsächlich not·
wendig sind und- wenn sie vor allem im Rah
men der Verfassung, beziehungsweise der
Wünsche des Landtages liegen.

Zunächst einige Worte zu ,den Überschrei
tungen selbst. Wenn man die Motivierung der
Überschreitungen dUTchliest, so muß man fest
stellen, daß einem zwanzigprozentigen Mehr
aufwand für die iBediensteten des Landes
wesentlich größere Preiserhöhungen gegen
überstehen, wie dw,a die Erhöhung der
Bücherpreise um 60 Proz,ent, der Telephon
gebühren um 100 Proz,ent, derl 'Brennstoffe um
100 Proz,entund -- was vor allem ins Gewicht
fällt -- eine Erhöhung der Lebensmittelpreise
um 40 Prozent. iDas ist schwarz auf weiß im
vorli'egcndcn Antrag mehrmals nachzulesen.
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Verstärkung des finanzkontrollamtes unbe
dingt notwendi,g sei. Die Landesregi'erung, die
es nicht nur nicht ernst nimmt, iw~nnder

Landtag -der Meinung Ausdruck verleiht, daß
das finanzkontroHamt personell verstärkt
werden soll, sondern die es auch f<ertig bringt,
die Verfassung zu verletzen, wi1e ich hier naoh
gewiesen halbe, und die vor allem lauch über
die vom Landtag beschlossenen Ermächtigun
gen hinausgeht, ~geht Ihier in einer. Art und
Weise vor, die man zumindest als autoritär
bezeichnen muß.

Auch für die letzte Behauptung ein konkretes
Beispilel aus dem 'vorJi,egenden Antrag zu den
Überschreitungen ,des Vo'ranschlag,es für 1951.
Ich möchte, hierauf die Gruppe 3, Kultur, hin
weisen, 'bei der zu entnehmen ist, daß ein Be
trag von 150.000 S zur Weit'erführung der
Bauarbeiten im Landesmuseum ahgezweigt
wU'l"de, also ein Virement von der Gruppe 3 zur
Gruppe 0 vorgenommen wurde.

Im Zusammenhang damit will ich den
Hohen Landtag daran erinnern, daßanJäßlich
der Hudgetheratungen für den Voransohlag
1591 ,ein 'klarer Beschluß gefaß'twurde, der
folgendermaßen lautet (liest): "Über Besohluß
,der r~iedClr,österreitchischen Lalndesregierung
kann gegen naahträigliche Berichterstattung an

.den ,Landta,g außerdem festgesdzt werden, daß
Ausg,abenkredite 'innerhalb einer jeden Gruppe
bei begründetem Bedarf für andere Verwen
dungszweckeals im Voranschlag vongesehen
sind, in Anspruch genommen werden."Es
heißt also ausdrücklich in diesem Beschluß des
Landtages, daß dies nur innerhalb einer
Gruppe g,eschehen kann. Auch hier muß fest
gestellt werden, daß sioh die La'l1desregief'Ung
nicht an den Beschluß des Landtages ge
halten hat.

Ich fasse daher zusammen: Verletzung des
Artikels 48 der 'Verfassung; Nicht'beachtung
'cer Erfordernisse für das finanzkontrollamt;
Nichtbeachtung der Besahlüsse des Landt,ages.

Ich glaube, Hoher Landtag, daß diese Vor
gangsweise eine Verhöhnung ,de'r A1bgieord:neten
dieses Landtaiges darstellt, darüher ,hinaus
aber eine Verhöhnung der Demokratie über
haupt. Kein Abg,e.ordneter kann diese Eigen
mächtigkei,t der Landesregierung, die ,die
Rechte und Pfliahten der Abg,eordnetel1 schmä
lert, für richtig halten.

Wir lehnen diesen Antrag ab, weil eine Zu
stimmung eine ZusHmmllng zur Verletzung ,der
Verfassung bedeuten würde.

PIRASIDiENT: Zum Wort gelangt Herr
Abgeordneter K re i ne r.

Ahg. KIRlEINEIR: Ms wir 'heute vormittag
im finanzkontrollausschuß die 'uns vorgelegten
überschreitung,en diskutierten, habe ich als

erster Redner in meiner Eig,enschaftals Vor
sitzender des Finanzko'ntrollausschusses die
feststellung gemacht, daß nach Artikel 48 der
LaIl'desverfassung dem finanzkontrollaus
sc'huß diese Überschreitungen hätten vorgelegt
werden müssen. Ich habe heute vormittag im
finanzausschuß schon festgestellt, daß dUH:h
das Nichtvorlegen ,dieser Überschr,eitu'l1gen an
den finanzkontrollaussahuß die Bestimmungen
des Verfassungsgesetzes nicht eingehalten
wurden.

Ich möchte jetzt in al1er Sachlichkeit, aber
auch mit dem notwendigen Ernst lauf ,diese
Bestimmungen ,des Artikels 48aufmel'ksam
maohen und den bestimmten Wunsch aus
sprechen, daß in ZukunH di,ese :Bestimmungen
der Verfassung eingehalten wepden.

P,RASIiDENT: Zum Wod gelangt Herr
Abgeordneter n r. Ha b' erz e t t 1.

Ahg. HAtBIEHZ'ETTL: Hohes Haus! Von
meinen beiden Vorrednern ist wiedepholt auf
den § 48 der Verfassung hingewiesen worden,
der vorsieht, daß überschreitungen dem
finanzkontrollausschuß zur Genehmi,gung
vorzukgen sind: Das ist Ige'wiß dann richtig,
wenn es sich um Ausgaben ,handelt, die das
Land in der ordentlichen Gebal'ung macht.
Wenn es auch zum Beipiel Bauten ausführt
und diese dann ,die bewilligte Bausumme über
schr,eiten, dann ist ,es derL,andesregierung vor
behalten, solche Überschreitungen vor den
Finanzkonhollausschuß zu bringen. Bei dieser
Vorlage handelt es sich aber 'um zwangs
läufige Überschreitungen, zu ,denen das Land
nichts beigetragen hat, also um Überschreitun
gen, die uns aufgezwung'en wurden, die natur
gemäß durch das Lohn- und Preisiiberein
kommen, durch di'e eingetretenen Preiserhö
hungen bei den B'rennstoffen, Post- und Tele
graphenigebühren und bei vielen anderen Er
fordernissen gegeben sind. :Wie sohon der Herr
Berichterstatter erwähnt Ihat, konnt,e die Lan
desregierung beziehungsweise das zuständige
Ref1erat am Anfang des J,ahres nicht voraus
sehen, daß solche Er'eilgnisse eintreten werden,
denn das wäre nur einem HelIseher möglich
gewesen. Dieser § 48,auf den immtlr wie,der
hingewiesen wkd, geht in seiner If,assung auf
die Jahre vor dem ersten WeJotkri'eg zurück.
Damals ist der Finanzkontrollau'Sschuß ge
schaffen worden, also zu einer Zeit, wo der
Landtag nur zweimal im Ja'hr zu einer
Sitzung einberufen wurde. (Abg. Dubovsky:
Der § 48 ist aber noch nicht außer Kratt ge
setzt!) Um während dieser Zleit finanzielle
Überschreitungen durchführen zu können,
wurde also dieser Passus Igeschaffen. Damals
hat der finanzkontrollausschuß das Recht ge
habt, neben seiner Tätigkeit als Kontrollo'rgan

.,..



Die Landesverfassung stammt aus dem Jahr 1930
und ist noch in voller Gültigkeit. Der Artikel 48
dieser Verfassung kann doch nicht anders aus
gelegt werden, als er lautet (liqst): "Der Vor
stand der LandesbuchhaItung ist verpflichtet,
jeden Auftrag, 'welcher die Überschreitung einer
Post der Voranschläge oder -eines vom Landtag
genehmigten Kredites herbeiführen würde, dem
Finanzkontrollausschuß unmittelbar bekannt zu
geben."

Ich halte es für außerordentlich gefährlich,
sich hier in Argumentationen zu verstrioken, die
im Widerspruch zur Verfassung des Landes
Niederösterreich stehen.

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr Ab
geordneter D u b 0 v s k y.

Abg. DUBOVSKY: Hoher Landtag! Der
Herr Kollege Dr. Haberzettl -ist 'von berufs
wegen gewohnt, Rezepte, Trankerln und Pulver
zu verschreiben. \Xlas er unsaher heute hier in
seiner Begründung, daß bei der Aus;;chaltung
eies Finanzkontrollausschusses ohnehin alIes in
Ordnung ist, zusammengebraut hat, ist ein
etwas zu stapkes Trankerl. Das wird keiner
draußen überstehen, wenn wir es ihm so
sepvier,en.

Ich möchte, hier eindeutig feststeHen, daß die
Argumentation, wonach di'ese Beshmmung des
Verflassuil1gsgesetzes aus der Zeit vor dem
ersten WeHkrieg stammt, nicht süchhältig ist,
denn es gibt in Niederösterreich und in gan,z
Österreich die überwiegende Al1'Zalhl von Ge
setzen, die noch aus der Zeit vor dem ersten
WeHkrieg übernommen und inzwischen nur
ergänzt wurden. Dazu gehört auch die nieder
östeneichische Land~sverfass'llng. (Landesrat
Müllner: Bravo! jetzt anerkennt sie auch ein
mal der Dubovsky.') Dort sind zwingende 'Be
stimmungen enthalten, die der Landesrat Müll
ner nicht anerkenil1len will, nämI:ich die Bestim
mung, daß mit den Steuergeldern nicht eigen
mächtig und diktatorisch gewirtschaftet werden
darf, sondern daß, wenn es sich darum handelt,
das vom Landtag bes-cMossene Budget zu über
schreiten, er zumindest die Pflicht hat, davon
den Finanzikontrollausschuß zu verständigen.
Und es ist schOll: 'genügend oft festigesteIlt wor
den, daß ,dies nicht geschehen ist. Ich möchte
hier noch einmal wiederholen: Die Feststellung,
elaß die Land'esverfassung verletzt wurde gilt!

-( Ironische Rufe bei der Volkspartei: Gilt.')
PHÄSIDENT: Zum Worte gelangt Herr Ab

geordneter Z a c ,ho
AbO" ZACH: Meine sehr verehrten Frauen

und H-erren des IHohen Landtages! Gestatten
Sie mir, daß ich zu ,diesem Oegenstand einiges
bemerke. Ober die 'OülHgkeit der Verf:assung
gibt es keine Debatte, (Ab,i(. Stan,e,ler: Das ist
sogar unterstrithCll worden vom Herrn Abgl'-
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I ,~uch Überschreitun,gen WI 6tenehmigen oder
abzulehnen. Heute kann aber der La11'dtag
jede Woche zu einer Sitzung einberufen wer
den. (Ab,i(. Dubovsky: Sind wir froh, wenn 1'1'

wmigstms einmal im Moat einberufen wird.')
Heute braucht also die Landesregierung nicht
erst -dem Finanzkontrollausschuß eine Mittci
lungi zu machen, ob sie diese Überschreitungen
machen darf o'de'!" nicht, weil sie ja jederzeit
die Möglich.keit !hat, den Landtag einzuberufen.

Was TliUn ,die IFr,age der Verschiebung der
Beträge zum Beispiel beim Landesmuseum an
belangt, so möchte 'ich festst'elkn, daß hier
gar nichts geschoben wurde, sondern hier gibt
es ei'nfach zwei Posten, nämlich: Der Bau des
Hauses ob1i:egt der Oebäudeverwaltung, ,das
ist die Gruppe 0; die Ausgestaltung obliegt
dagegen dem Referat "Kultur". Hier Süld aber
zwei Posten überschriHen worden, und beide
Posten sind im Voranschlag für das Jahr 1951
enthalten wovon eben ,eine um 250.000 Sund
nicht Ul~ 350.000 S überschritten wurde. Es
ist natürlich auch hier ordnungsmäß'i,g vorge
gangen würden. Wenn heute ,erwähnt 'wul'de,
daß hier die Mehr,ausgaben 20 Prozent be
tragen haben, so haben wir heute vormittag
im Finanzaussc'hußgehört, daß das nicht
richtig ist. Es betrug zwar in ma'nchen -Posten
die >Erhöhung nur 20 Proz'ent, dafür betrug
aber die 'Erhöhung der anderen Posten in
Wirklichkeit 60 P'rozent.

Wenn weiter darauf hingewiesen wUfode, daß
in den Dienstpostenplan bei der Agrarbezirks
behörde mehr ,Leute hineingenommen wurden,
so möchte ich demgegenüber darauf verweisen,
,daß ja der Landtag diesen Dienstpostenplan
besch.Jossen hat. ,Sie wissen nun alle, daß nicht
alle Posten im Di'enstpostenplan auch tatsäoh
lich besetzt sind und daß diese Zahl über
haupt nie erreicht wil'd. Wenn also hier wäh
rend des letzten Jahres 'verschiedene Posten
besetzt werden, so haben wir, also der Land
tag selbst, der Landesregierung auf Grund -des
beschlossenen Uienstpostenplanes die Ermäch
tigung dazu g,egeben. Sie kann infolgedessen
im Laufe des Jahres in den entsprechenden
Gruppen einzelne Leute aufnehmen.

Ich glaube mi~hin, daß die Ar,gUJmentation,
die hiervon zwei Vo:rrednern geführt wurde,
nicht ganz zutreffend ist und erkläre, daß
meine Fraktion :für diese Vorlage stimmen wird.
(Beifall bei der ÖVP.)

PRÄSIDENT: Zum Wo-d gelangt Herr
Abgeo:r,dneter Kr,einer.

Abg. KREINER : Hohes Haus! Ich möcht,e
noch einmal ganz kurz und wieder sachlich auf
einige Ausführung,en meiner Herren Vorredner
zurückkommen. Wi'1' anerkennen nicht die Argu
mentation des Herrn Abg. Dr. Haberzettl.
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ordneten Dubovsky.') Ein Gesetz, und wenn es
auch 100 Ja<hre alt ist, steht, wenn es nicht
außer Kraft gesetzt wurde, weiter in Geltung.
(Abg. Dubovsky: Es ist sellluM, wenn lIlall
sich dabei nicht auskennt.') Es geht aber hi,er
um folgende frage. Besonders ,der lierr Ab
geordnete Dubovsky hat hier wied~r von Dik
tat:ur 'und von diktatorischen Maßnahmen ge
sprochen. (Abg. Dubovsky: Das gibt es viel
Ir'icht nhM in der Landesregierung.' -- Lnn
desrat Müllner: Außer wenn Sie diktieren,
dann ist es erlaubt.') Der fall ist sicherlich so,
daß es das nicht gehen kann, weil eben Organe
hier sind, ,die j,ederzeit eingreif,en können. Das
ist der Landtag als höchste Körperschaft des
Landes und in ,den B,elangen der finanzver
waltung der finanzkontrollausschuß !

Auch 'wir sind d~r Meinung und der über
zeugang, daß wir uns normalen Vel'hältniss,en
zumindest nähern. Aber hier - das hat schon
der Herr Berichterstatterg,esagt -- handelt es
sich nicht um Ausgaben für Zubauten, Um
bauten usw., die in ihrer Höhe ni<rgends ge
nehmigt worden sind, sond~rn hauptsächlich
um Ausgaben auf dem Personalse:ktor. Da ist
für das ganze Jahr eine gewisse Summe im
Vo<ranschlag ent'halten und es zeigte sich ,erst
in den letzten eineinhalb Monaten des Jahres
-- ich sage ausdrücklich in den letz'ten einein
halb Mo'naten -, daß wir auf dem Personal
sektor eine Ü'hersohreitung haben. Es <hätte nur
ein kurz,er Alarmruf erfolgen müssen, <daß die
Badgetansätze für Personalausgaben erschöpft
sind, und das wäre in der jetzigen Zeit -; ich
bitte, mich nicht mißzuverstehen --- mehr eine
formalangele,genheit gewesen. Aber ich sage:
Es sollen in der Zukunft auch die f ormalbe
stimmungen strengstens eingehaUen werden,
und ich edaube mir hier nur die zusätzliche
Anregung an die Adresse des lief/rn Obmannes
des Kontrollausschusses zu richten, nicht ein
seitig zu sein, denn es heißt ja, daß der An
weisende, 'wenn die Summe ersch'öpft ist, um
Erhöhang ansuchen muß. Und die Referenten,
,die die Anweisung unterschreiben, müssen vom
beamteten Referenten... (Landeshauptmann
stellvertreter Popp: Davon war doch nicht die
R.ede, sondern von der Anzeigepflicht der Buch
haltung' war die R.ede.') Die Buchhalhmg
kriegt es erst beim Abschluß, während der z'u
ständige Referent -- der politische wie der be
amtete - es wissen muß: Jetzt ist die ,I-Iöchst
ziffer erreicht, jetzt muß ich sofort um eine
Kpediterhöhung ansuchen.

Ich bin aber fest davon überzeugt, daß sich
diese Dinge in diesem Jahr vollständig ein
laufen werden, 'weil wir alle von der Über
zeugung erfüllt sind, daß sich ähnliche Dinge
wi,e im Jahr 1951 nicht mehr ,ergeben werden.
Wir sind auch ·der Meinung - ich glaube, das

brauche ich nicht besonders zu unterstreichen
, -, daß ei'ne Verwaltung, wie wir sie im ,Land

haben, keine Kontrol1tl zu scheaen 'hat. Und es
wird die Aufgabe des Kontrollausschusses sein,
dies,er frage vi,elleicht mehr Aufmerksamkeit
zu schenken als bisher, denn vorgebaut ist
besser ,als nachher kritisieren.

Wir haben also nichts dagegen einzuwenden,
daß heute diese Aussprache erfolgt ist, weil
wir durchaus die f o'lger~1l1g ziehen, daß a<\le,
die es angeht, das Nötige dazu <beitragen, um
eben auf diesem Gebiet die g,esetzlichen Vor
schriften vollständig einzuhalten.

Im § 48, l,etzter Satz heißt es: "Ausgenom
men von ,dieser Beschränkung sind jedoch die
auf Grund von Bundesgesetzen das Land
treffende Lasten."

Dieser 6atz ist ein wesentlicher Bestandteil,
und alle Gehalts- und iLohnerhöhungen sind
durch ein Bundesgesetz geregelt. (Abg. Dulmv
sky: Aber nicht der Sachaufwand.')

Es bldbt also nur der Sachaufwiand übrig.
Da sagen wir: Alle wepde,n aufgerufen, auch
auf ,dem Gebiet ,des Sachaufwandes den § 48
vollinhaltlich zu erfüllen. (Beifall bei der
ÖVP.)

PRASIiDENT: Zum Wort ist niemand mehr
gemeldet. Der Herr Berichterstatt.er hat das
Schlußwort.

Berichterstatter Ahg. HILGARTH (Sclilu/i
wort): Die Redner der Parteien haben ihren
Standpunkt zu dieser Vorlage in der gleichen
Weise wie im finanzausschuß vorgetragen.
Über den Inhalt ,dies § 48 bestehen verschie
dene Meinungen. <Es wurde auch behauptet,
daß der größte Teil der Überschreitungen in
den Ausnahmesatz, den letzten Satz, hinein
fällt. Hierzu wäre zu bemerken, daß zum Bei
spiel im Sachaufwand die Erhöhung der Tele
phongebühren, die eine beträohtliche Erhöhung
erfahren haben,aufeine bundesgesetzHche
Bestimmung zurückgeht.

PRÄSIDENT (nach Abstimmung): An ge
no m m e n.

Ich ersuche den ,Herrn Abgeordneten Hil
garth, die Verhandlungen zur Zahl 293 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. HILGARTH: Ich habe
namens <Cl.es finanzausschusses über ,die Vor
lage der Landesregie1rung, betreffend Über·
nahme einer Haftung für die Hauptvereini
gung der öffentl'ich Angestellten des Landes
I'Ji.ederösterreich zu berichten.

Hohes Haus! Der BUlI1<Cl der niederösterreichi
schen Landesangestellten wurde längst vor dem
Jahr 1938 geschafif,cn und diesem Verein gehörte
die überwiegende Mehrheit der niederöster
reichischen Landesangestellten an.

Im Jahr 1932 hat dieser Verein in Badgastein
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das Kurhaus "Ehren<berg" um 100.000 S erwor
ben und dieses Kurhaus im Sinne seiner Satzun
gen für Idie Erholung seinererkraniktenMit
gIieder in Betrieb 'genommen. Im Jahr 1935
mußte der Verein über Weisung der Wiener
Stadtverwaltung seinen Namen auf "Hauptver
einigun!g der ,öffentlich AngesteHten des Lan
des Niederösteneich" umändern. Im Jahr 1937
hat sich bemits gezeigt, daß dieses Kur:haus in
Badgastein mit seiner geringen Bettenanzalhl ~
es standen damals inur 13 Betten zur Ver
fügung ~ nicht wirtschaftlich geführt werden
kann. Der Verein hat damals den Plan gefaßt,
einen Ausbau dieses Hauses auf rund 40 Betten
durchzuführen. Die notwendigen Oeldbeträge
hierfür sind durch die Tätigkeit des Vereines
bereitgestellt worden und der Verein hat auch
einen Kostenvoranschlag ,für den Erweiterungs
bau mit einem Betrag von ungefähr 90.000 S
zur Hand gehabt. In ,dieses Stadium fällt nun
der ,Einbruch des Nationalsozialismus. Damals
wurde ,der Vereinauf,ge1öst undl das Haus dem
Deutschen Beamtenbund ,in Berlin, Spree
straß,e 17, ohne jede Entschädigung an die Ver
einsmitglieder, grundbücherlich überschrieben.
Außerdem wurden dem Verein die Barmittel,
welche für die Erweiterung des Hauses bereit
standen, entzogen.

Weiter istinter,essant, daß der Reichshund der
Deutschen Beamten in Berlin dieses Haus nicht
in seitl1lem Besitz behielt, sondern daß er es an
eine Partei in Badgastein um den lächerlich
geriJngen Betrag ,von 53.000 RM verkaufte.

Im Jahre 1945 gingen die Bestrebungen natür
lich dahin, im Wege des RücksteHungsgesetzes
dieses Vermögen an den Verein zurückzuführen.
Diese Bestrebungen wurden aber hauptsächlich
dadurch erschwert, daß die Käuferin dieses
Haus,es aus dem Jahr 1942 versuchte, durch
eine Schenkung an ihre Enkellk'inder diese Rück
stellung zu vereiteln. Der Ver,ein war daher
gezwungen, jahrelang einen ziemlich umfang
reichen Prozeß zur Sic'herstellung seiner Rechte
durchzuführen. Dieser Prozeß ist nun zu Gun
sten des Vereines ausgegau,gen, und so 'wurde
am 17. November 1951 dies'es Haus wieder in
das Eigentum des Vereinesgrundtbüche,rlich
eingetragen. Nun stand aber der Verein wieder
vor dem ProbIem wie vor dem Jahre 1937/38,
nämlich dieses Haus, das auch heute nur
13 Betten besitzt~ so zu erweitern, daß es eine
rentable Angelegenheit wiird. Es wurden von
Baufirmen Voranschläge eingeholt und dabei
festgestellt, daß es mit einem Kostenbetrag von
850.000 S möglich wäre, eine Bettenanzahl von
30 bis 40 dort unterzubringen. Nun hat sich der
Verein um EtlW-Mittel beworben und es wurde
vom Handelsministerium die Zusage gegeben,
daß der Verein diese 850.000 S als Darlehen auf
10 Jahre zu einem Zinsifluß von 3,5 Prozent

erhält, wenn das Land dafür bürgt und gutsteht.
Diese Ang:elegenheit wird deswegen dringend,
weil schon anfangs März die entscheidende
Sitzung über die Z'uteHung der ERP-Mittel
stattfindet. Würde der Landtag bis zu dieser
Zeit diesen Beschluß nicht fass'en, dann würde
der Termin versäumt werden und dur'ch das
ß,auverbot während der Sommersz.eit in Bad
gastein wäre ,eine spätere Zuteilung im Jahre
1952 illusorisch; in diesem FaHe würde somit
das ganze J,aihr unnütz verstreichen. .

Die finanzielle Seite dieser Angelegenheit
steIlt sich nun so dar, daß der Verein durch
die Aufstdlung eines Voranschlages für 1952
den Nachweis erbringen Ikann, daß mit den vor
aussichtlichen Einnahmen die A;uslagen gedeckt
'erscheinen, und! zwar auch ,cann, wenn für das
Jahr 1952 wegen des Baues nur mit einer ge
kürzten Saisol1izeit gerechnet werden kann.

,Weiterhin besitzt der Verein eine volle Kon
zession, es spielt also die Sorge um die Ver
gebung der Zimmer überhaupt keine Rolle, weH
ereiners,eits auf den 'großen Stand der Landes
beamten zurüdkgreHen kann und andererseits
darüber hinaus noch die Möglichkeit hat, even
tuell freie Zimmer auch an andere 'I<;urgäste zu
vermieten.

Daraus ergibt sich die Tatsache, dall das
Land höchstwahrsoheinlich von seiner Zu
stimmung, als Bürge und Zahler dieser Schuld
gegenüber dem Handelsministerium au'fzutreten,
kaum irgendwie betroffen werden kann.

Außerdem hat sich während des V'erhandelns
im Finan:zausschuß die Tatsache heraus,g,esteIIt,
daß der Verei'l1 sämtlichen Landesangestellten
~ ob sie pragmatisiert oder Vertragsangestellte
oder ,Ruheständler sind - die Möglichkeit zum
Beitritt gibt. Ich bin in der Lage, dem Hohen
Hause eine ErkIämng vorzulesen, die der Ver
ein ~ in Anbetracht einer etwas eigenartigen
Stilisierung des § 4 seiner Satzungen - gegen
über der Landesregierung abgibt. Damit soll
jeder Zweifel zerstreut werden, daß vielleicht
eine einseit'ige Politik innerhalb dieses Vereines
behieben werden kann.

Die Zuschri,ft laut,et (liest): "Der unter
schriebene Vorstand der Hauptvereinigung der
öffentlich An!gesteNten des Landes Nieder
österreich gibt hiermit auf Grund einhelligen
VOf'standsbeschlusses vom heutigen Tage die
unwiderrllfhche Erklärung ab, daß aUe öffent-,
Hch Angestellten des iDienst- und Ruhestandes
des Landes Niederösterreich, gleichgültig ob sie
sich im pragmatischen oder Vertragsdienstver
hältnis befinden, bei schriftlicher Anmeldung
um Aufnahme aIs ordentliches Mitglied in den
Verein im Sinne des § 4 der Satzungen ,a'uf
genommen, also nicht abgelehnt werden."

Damit sind auch diese Erwägungen zer
streut. Es ist nur noch hinzuzufügen, daß be-
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gung deröffenHich Angestellten des Landes
Niederösterreich zum Ausbau ihres Kurhauses
in Badgastein zu gewährendes Darlehen von
850.000 S, mit 3,5 Prozent jährlich verzinsbar
und in zehn ]ahresraten rückzahlbar, die Haf
tungals Bürge und Zahler für die Verzinsung
und Rüchahlung des Darlehens zu über
nehmen.

Zm Sicherung ,des allfälligen Regreß
anspruches ,~es Landes Ni,ederösterreich is:t von
der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Ein
tragung einer Hypothek zugunsten des Gläu
bigers auf de'r Lie1genschaft des Hauptschuld
ners zu veranlassen, wenn seitens ,des Landes
eine geldliche Leist'ung erfolgt."

Ich bitte ,den Herrn Präsident'en, die Debatte
zu eröffnen.

PRÄSIDENT: Da keine Wortmeldungen
vorliegen, kommen wir zur Abstimmung. (Nach
Abstimmung): A n gen 0 m m e n.

Somit ist die Tageso'rdnung der heuügen
Sitzung erledigt. Der Zeitpunkt der nächsten
Sitzung wird im schriftlichen Wege bekannt
gegehen werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 15 Uhr 34 Minutm.)
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züglich der SichersteHungen des Landes Nieder
österreich zu dem ursprünglichen Antrag im
Sinne der Beschlüsse des finanzausschusses
noch ein Zusatzantrag eingebracht wird, der
bestimmt, daß im faHe einer Leistung des Lan
des Niederösterreich diese im Grundbuch in
tabuliert wird, so daß auch hier das Land auf
aHe fälle durch Sachwerte seine SichersteHung
erhält. Dabei ist noch zu bemerken, daß diese
SichersteHung um so mehr Gr:undlage bekommt,
je länger die Abzahlungsfrist lä1uft, denn in der
Zwischenzeit sind auf die erste Hypothek, die
das Handelsministerium besitzt, bereits be
trächtliche Abzahlungen geleistet worden.
Damit rückt die Sicherheit der hier später an
gehä~ngten Leistungen des Landes an eine be
deutend bessere Stelle, ohne daß eine Gesamt
löschung eintreten müßte, denn dieses Erei,gnis
tritt ja mehr oder weniger automatisch ein.

Der finanzausschuß hat sich daher ent
schlossen, dem HO'henLandtag folgenden An
trag zu unterbreiten (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Die ni~derösterreichisClhe Landesregierung

wird ermächtigt, namens ,des Landes Nieder
österreich für ein vom Bundesministe'rium für
Handel und WiedeTaufbau der Hauptvereini-


